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SATZUNG DER GEMEINDE WEYHE ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 28 (67/98) "Ortskern Leeste II"

MIT ÖRTLICHEN BAUVORSCHRIFTEN

PLANZEICHNUNG (TEIL A)  M  1:1000 TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (TEIL B)

Planungsrechtliche Festsetzungen

1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB, §§ 4 und 6a BauNVO)

1.1.Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete WA1 und WA2 sind die gemäß § 4 Abs. 3 Nr.

2-5 ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (sonstiges nicht störendes Gewerbe,

Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) unzulässig. (§ 1 Abs. 6

Nr. 1 BauNVO i. V. m § 4 Abs. 3 Nr. 2-5 BauNVO)

1.2.Innerhalb der Urbanen Gebiete MU1 und MU2 sind die gemäß § 6a Abs. 3

ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Vergnügungsstätten und Tankstellen)

unzulässig (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO i. V. m. § 6a Abs. 3 BauNVO).

1.3.Innerhalb der Urbanen Gebiete MU1 und MU2 sind Werbeanlagen für Fremdwerbung

unzulässig. (§ 1 Abs. 9 BauNVO i. V.m. § 6a Abs. 2 BauNVO)

1.4.In dem Urbanen Gebiet MU1 ist die gemäß § 6a Abs. 2 Nr. 1 allgemein zulässige

Wohnnutzung straßenseitig im Erdgeschoß ab einer Tiefe von 10 m, gemessen von der

straßenseitigen Fassade, untergeordnet zulässig. (§ 1 Abs. 7 Nr. 2 BauNVO i.V. m. §

6a Abs. 2 Nr. 1 BauNVO)

2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB, § 18 BauNVO)

2.1.Als unterer Bezugspunkt (Nullpunkt) für die festgesetzten Höhen baulicher Anlagen gilt

die Fahrbahnoberkante am äußeren Fahrbahnrand der zur Erschließung des

Baugrundstücks herangezogenen Straße. Zu messen ist an der jeweiligen

Grundstücksgrenze in der Mitte des Baugrundstücks.

2.2.Der obere Bezugspunkt für die festgesetzte Gebäudehöhe (GH) ist die Oberkante oder

der First des Gebäudes. Eine Überschreitung der maximalen Gebäudehöhen ist

ausnahmsweise für untergeordnete Bauteile im Sinne der Bauordnung, wie z. B.

Antennenanlagen, Geländer und Schornsteine, sowie technische Anlagen des

Immissionsschutzes und sonstige hervortretende, konstruktiv erforderliche

Gebäudeteile wie Stütz- und Trägersysteme, Seile u. ä. zulässig (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 u.

Nr. 5 BauNVO i. V.m. § 18 Abs. 1 BauNVO).

3 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 16 Abs. 5, 22 u. 23 BauNVO)

3.1 Als abweichende Bauweise wird im WA1 gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt, dass

bauliche Anlagen die Länge von 25 m nicht überschreiten dürfen. Im Übrigen gelten die

Abstandsvorschriften der Niedersächsischen Bauordnung.

4 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 12 Abs. 6, § 14 und § 23 BauNVO)

4.1 In den Allgemeinen Wohngebieten WA1 und WA2 sind auf den straßenseitigen nicht

überbaubaren Grundstücksflächen im Bereich zwischen straßenseitiger Baugrenze und

Straßenbegrenzungslinie Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) sowie

Nebenanlagen in Form von Gebäuden gem. § 14 BauNVO nicht zulässig.

4.2 Offene Stellplätze sind im Bereich zwischen straßenseitiger Baugrenze und

Straßenbegrenzungslinie ausnahmsweise zulässig, wenn sie gegenüber der

Verkehrsfläche durch eine mindestens 0,8 m breite und eine maximal 0,8 m hohe

Hecke dauerhaft eingegrünt werden. Zulässig sind nur standortgerechte, vorzugsweise

heimische Gehölze.

4.3 Alle Gebäude dürfen um bis zu 2 m von der festgesetzten Baulinie zurückweichen.

Gebäudeteile mit einer Frontlänge von bis zu einem Drittel der gesamten Frontlänge

des Gebäudes dürfen um bis zu 5 m von der Baulinie zurückweichen. Für Garagen und

Nebenanlagen i.S.v. § 14 BauNVO gelten die Baulinien nicht. Für oberste

(gebäudeabschließende) Geschosse gelten die Baulinien nicht.

4.4 Ausnahmsweise darf ein Gebäude in zweiter Reihe errichtet werden, sofern an der

Baulinie bereits ein Gebäude errichtet wurde.

5 Tiefgaragen

5.1.Tiefgaragen, die sich unter der Geländeoberfläche befinden und durch die das

Grundstück lediglich unterbaut wird, sowie deren erforderliche Zugänge und Zufahrten,

sind auch außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig (§ 16 Abs. 5 BauNVO i.V.m. §

23 Abs. 1 BauNVO).

5.2.Auf der Oberfläche sind die Bereiche der Tiefgarage, die sich außerhalb der

Hauptkörper befinden, mit einer 80 cm belebten Erdschicht zu überdecken und

dauerhaft begrünt anzulegen. Dies gilt nicht für Tiefgaragenteile, die durch

Wintergärten, Terrassen, Stellplätze, Zufahrten und Wege überdeckt werden (§9 Abs. 1

Nr. 25 a BauGB).

6. Grünordnung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB)

6.1.Die in der Planzeichnung festgesetzten Bäume und Umgrenzungen von Flächen zur

Bindung für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und

sonstigen Bepflanzungen sind dauerhaft zu erhalten (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB).

Beeinträchtigungen des Kronentrauf- und Wurzelbereiches sind möglichst zu

vermeiden. Bei Abgang ist ein qualitativer und quantitativer Ersatz durch den

Grundstückseigentümer zu pflanzen.

6.2.Unterhalb des Kronenbereiches (siehe Planzeichen: Erhaltung Bäume) sind

Erdarbeiten, Versiegelungen, die Aufbringung oder der Abtrag von Bodenmaterial

sowie die Errichtung von Nebenanlagen in Form von Hochbauten und

Carports/Garagen sowie ebenerdige Stellplätze und Tiefgaragen nicht zulässig (§ 9

Abs. 1 Nr. 20 BauGB).

6.3.In den Allgemeinen Wohngebieten (WA1+WA2) ist bei Neubauten, wesentlichen

Änderungen und Umbauten, die einem Neubau gleichkommen, auf jedem

Privatgrundstück je angefangenen 600 m² mindestens ein standortgerechter,

vorzugsweise heimischer Laubbaum zu pflanzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB). Diese

sind in der ersten Pflanzperiode nach Fertigstellung eines Wohngebäudes anzulegen

und dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und vor Wildverbiss zu schützen.  Bei Abgang

von Bäumen ist ein qualitativer und quantitativer Ersatz an gleicher Stelle zu pflanzen.

Vorhandene Gehölze können auf die zu pflanzende Anzahl angerechnet werden (siehe

dazu Planzeichen: Erhaltung von Bäumen).

6.4.In den Allgemeinen Wohngebieten WA1 und WA2 sind Dächer von Hauptgebäuden,

Garagen und überdachten Stellplätzen (Carports) sowie Nebenanlagen in Form von

Gebäuden gem. § 14 BauNVO mit einer Neigung von bis zu 15 Grad und einer Größe

von >10 m² zu mindestens mit einem Anteil von 80 % der jeweiligen Dachfläche, die

nicht für technische Aufbauten (z.B. Treppenausstiege, Anlagen zur Energieversorgung

- hier auch Anlagen zur Nutzung der Solarenergie) genutzt wird, mit einer belebten

Substratschicht von mind. 6 cm extensiv zu begrünen. Die Begrünungspflicht entsteht,

wenn durch baugenehmigungspflichtige Maßnahmen Dachflächen neu geschaffen

werden. Die Begrünung ist mit vorzugsweise heimischen Pflanzenarten vorzunehmen

und ist dauerhaft zu erhalten.

6.5.Bei der Errichtung von Stellplatzanlagen ist je fünf zusammenhängender Stellplätze ein

standortgerechter, vorzugsweise heimischer Laubbaum innerhalb der Stellplatzanlage

anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang von Bäumen ist ein qualitativer

und quantitativer Ersatz an gleicher Stelle zu pflanzen. Vorhandene Gehölze können

auf die zu pflanzende Anzahl angerechnet werden.

7. Oberflächenentwässerung auf privaten Grundstücken (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Das auf den privaten Grundstücksflächen anfallende Niederschlagswasser ist auf

diesen zu versickern. Ausgenommen ist Regenwasser, das als Brauchwasser genutzt

wird. Der Bau und die Nutzung von Sickerschächten sind nicht zulässig. Bei der

Bauausführung sind die geltenden Normen (insbesondere die DIN 1986-100

„Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstück“) und die allgemein anerkannten

Regeln der Technik zu beachten.

8. Immissionsschutz

8.1.Bei der Errichtung von Gebäuden sind die Anforderungen an das Schalldämm-Maß der

Außenbauteile unter Berücksichtigung unterschiedlicher Raumarten gemäß 7.1 der DIN

4109-1:2018-01 zu erfüllen. Ein Nachweis der Luftschalldämmung von Außenbauteilen

schutzbedürftiger Aufenthaltsräume im Sinne der DIN 4109 ist erforderlich, wenn der

maßgebliche Außenlärmpegel 61 dB(A) oder höher ist. Als Ausnahme gilt bei

Büroräumen ein maßgeblicher Außenlärmpegel von 66 dB(A) oder höher. Die

Bemessungsgrundlage ist der maßgebliche Außenlärmpegel der Lärmpegelbereiche III

(65 dB(A)) oder IV (70 dB(A)) entsprechend der nachstehenden Nebenzeichnung.

Weitere Informationen können dem  Schallschutzgutachten entnommen werden.

8.2.Von den Festsetzungen des vorhergehenden Punktes kann abgewichen werden, sofern

im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens prüfbar nachgewiesen wird, dass sich

durch die Eigenabschirmung der Baukörper bzw. durch Abschirmungen vorgelagerter

Bauten der maßgebliche Außenlärmpegel verringert.

1. Archäologische Befunde

Das Plangebiet umfasst weite Teile des historischen Ortskernes. Sowohl aus dem

Geltungsbereich selbst als auch dessen näherem Umfeld sind mehrere archäologische

Kulturdenkmale bekannt, darunter mehrere Zeugnisse einer mittelalterlichen bis früh

neu-zeitlichen Besiedlung nördlich der Hauptstraße (Leeste 15, 16), eine

Urnenbestattung der Bronzezeit sowie mehrere Siedlungsrelikte der vorrömischen

Eisenzeit (Leeste 11, 17, 20, 21). Bei diesen Fundstellen handelt es sich um

Hinterlassenschaften einer intensiv aufgesiedelten, jedoch bislang nur teilweise

erschlossenen Kulturlandschaft, in der auch das Plangebiet liegt.

Im Verlauf der Erschließung des Plangebietes sowie der geplanten Bauvorhaben ist

daher dringend mit dem Auftreten archäologischer Bodenfunde zu rechnen. Durch die

geplanten Bau- und Erdarbeiten würden diese archäologischen Kulturdenkmale (gem. §

3 Abs. 4 NDSchG) in Teilen unwiederbringlich zerstört.

Aufgrund dessen ist bei sämtlichen Erdarbeiten wie Erschließungsarbeiten,

Oberbodenabtrag und alle in den Unterboden reichenden Bodeneingriffe im Plangebiet

eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung gemäß § 10 i. V. m. §§ 12-14, 35 NDSchG

der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Diepholz einzuholen. Diese wird

nur unter entsprechenden Auflagen und Bedingungen erteilt werden. Auf die

Bestimmungen des § 6 Abs. 3 NDSchG („Veranlasser-Prinzip“) wird in diesem

Zusammenhang ausdrücklich hingewiesen. Die Unterlassung stellt eine Ordnungs-

widrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld geahndet werden.

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten darüber hinaus ur- oder

frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u.a sein: Tongefäßscherben,

Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen u.

Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind

diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig

und müssen der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Diepholz sowie dem

Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege - Abteilung Archäologie,

Scharnhorststraße 1, 30175 Hannover, unverzüglich gemeldet werden (§ 14 Abs. 1

Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG)). Meldepflichtig ist der Finder, der

Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum

Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen (§ 14 Abs. 2

NDSchG), bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die

Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet.

2. Kampfmittelbelastung

Nach durchgeführter Luftbildauswertung des LGLN vom 04.07.2024 wird keine

Kampfmittelbelastung vermutet. Sollten sich während Bauarbeiten Hinweise auf

Bombenblindgänger oder andere Kampfmittel im Boden ergeben, so ist unverzüglich

die nächste Polizeidienststelle, das Ordnungsamt der Gemeinde oder der

Kampfmittelbeseitigungsdienst der zentralen Polizeidirektion in Hannover zu

informieren.

3. Altlasten

Sollten bei den geplanten Erd- und Bauarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zu Tage

treten, so ist unverzüglich die Untere Abfallbehörde zu benachrichtigen. Im Plangebiet

befinden sich 8 Verdachtsflächen (durch gewerbliche Nutzungen): Leester Straße 52

(Standort-Nummer: 251.047.5.902.0239), 62 (SN: 251.047.5.902.0239), 64 (SN:

251.047.5.902.0241), 66 (SN: 251.047.5.902.0242), 68 (SN: 251.047.5.902.0243), 72

(SN: 251.0.47.5.902.0245) und Hauptstraße 1 (SN: 251.047.5.903.0307) und 3 (SN:

251.047.5.903.0308). Bei Baumaßnahmen auf den genannten Grundstücken der

Verdachtsfläche ist eine gutachterliche Begleitung der Erdarbeiten zur Errichtung der

Gebäude und sonstigen Erdarbeiten von einem Gutachter oder Sachverständigen

erforderlich.

4. Versorgungsleitungen und -kabel

Die Schutzvorschriften von Leitungsbetreibern sind zu beachten. Vor Baubeginn ist

eine Abstimmung mit den Versorgungsunternehmen (Gas, Wasser, Strom,

Telekommunikation) erforderlich. Die Lage der Versorgungsleitungen ist vor Baubeginn

den Bestandsplänen der zuständigen Versorgungsunternehmen zu entnehmen und in

der Örtlichkeit zu überprüfen.

5. Versickerung von Niederschlagswasser

Die Versickerung von Niederschlagswasser ist gemäß §§ 8 i. V. m. 10 WHG

grundsätzlich erlaubnispflichtig. Aufgrund der im Plangebiet zu erwartenden hohen

Grundwasserstände ist die Umsetzung unterirdischer Versickerungsanlagen (z. B.

Rigolen) nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik wahrscheinlich

ausgeschlossen. Stattdessen sind voraussichtlich nur oberflächennahe

Versickerungsanlagen, wie Muldenversickerungen, realisierbar. Diese benötigen jedoch

deutlich mehr Fläche, was insbesondere in Mischgebieten mit hoher baulicher

Ausnutzung zu Nutzungskonflikten führen kann. Es wird daher empfohlen, die

Anforderungen der Oberflächenentwässerung frühzeitig in der Objektplanung zu

berücksichtigen und die Untere Wasserbehörde des Landkreises Diepholz rechtzeitig in

die Planungen einzubinden.

6. Sanierungsgebiet Ortskern Leeste

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich innerhalb des förmlich

festgelegten Sanierungsgebietes „Ortskern Leeste". Für alle Flurstücke innerhalb

dieses Bereiches gelten die Vorgaben der Sanierungssatzung mit Datum der

Bekanntmachung vom 17.03.2016.

7. Artenschutz

Die Maßgaben des allgemeinen. Artenschutzes {§ 39 BNatSchG) und des besonderen

Artenschutzes (§ 44 BNatSchG) sind bei der Realisierung des Bebauungsplanes zu

beachten.

8. Baumschutzsatzung

Es gilt die Satzung über den Schutz des Gehölzbestandes in der Gemeinde Weyhe

(Baumschutzsatzung) vom 08.07.2020. Bei Bauarbeiten ist die DIN 18920 „Schutz von

Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ zu

beachten.

9. Informationsgrundlage

Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften und außerstaatlichen Regelwerke

(Gesetze, Verordnungen, Erlasse und DIN-Vorschriften) können bei der Gemeinde

Weyhe im Rathaus, Fachbereich 4 - Gemeindeentwicklung und Umwelt, eingesehen

werden.

Präambel und Ausfertigung

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit dem § 84

Abs. 3 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) und § 58 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des

Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), jeweils in der zum

Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gültigen Fassungen, hat der Rat der Gemeinde Weyhe

am 23.04.2025 den Bebauungsplan Nr. 28 (67/98) „Ortskern Leeste II“ bestehend aus der

Planzeichnung, den nebenstehenden textlichen Festsetzungen, den nebenstehenden

örtlichen Bauvorschriften über die Gestaltung als Satzung, sowie die dazugehörige

Begründung, beschlossen.

Weyhe, den 26.06.2025          L. S.                      …………………………………………...........

                              (Bürgermeister)

Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Weyhe hat in seiner Sitzung am 12.06. 2013 die

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 28 (67/98) als Bebauungsplan der Innenentwicklung

gemäß § 13a BauGB beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB

am 09.10.2014 ortsüblich bekannt gemacht worden.

Weyhe, den 26.06.2025          L. S.                     …………………………………………...........

                             (Bürgermeister)

Veröffentlichung

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Weyhe hat in seiner Sitzung am 04.12.2024 dem

Entwurf des Bebauungsplan Nr. 28 (67/98) "Ortskern Leeste II" und der Begründung

zugestimmt und seine Veröffentlichung gemäß §3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am11.12.24 ortsüblich bekannt gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit der Begründung sowie wesentliche, bereits

vorliegende umweltbezogene Stellungnahmen wurden vom 20.12.2024 bis 29.01.2025

gemäß   § 3 Abs. 2 BauGB im Internet über www.weyhe.de unter der Rubrik „Aktuelles“

sowie über das Landesportal https://uvp.niedersachsen.de veröffentlicht. In diesem

Zeitraum wurden die Unterlagen zusätzlich im Rathaus der Gemeinde Weyhe ausgelegt.

Weyhe, den 26.06.2025          L. S.                   …………………………………………...........

                               (Bürgermeister)

Satzungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Weyhe hat den Bebauungsplan Nr. 28 (67/98) nach Prüfung der

Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 23.04.2025 als Satzung (§

10 Abs. 1 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.

Weyhe, den 26.06.2025          L. S.                      …………………………………………...........

                                (Bürgermeister)

Inkrafttreten

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans Nr. 28 (67/98) ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB

am 09.07.2025 ortsüblich bekannt gemacht worden. Der Bebauungsplan ist damit am

09.07.2025 in Kraft getreten.

Weyhe, den 09.07.2025          L. S.                  …………………………………………...........

                               (Bürgermeister)

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplans Nr. 28 (67/98) ist eine

beachtliche Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, eine beachtliche Verletzung

der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplans

und beachtliche Mängel im Abwägungsvorgang beim Zustandekommen des

Bebauungsplans nicht geltend gemacht worden.

Weyhe, den ………………                                    …………………………………………...........

                              (Bürgermeister)

Plangrundlage

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte: Gemeinde Weyhe, Gemarkung Leeste, Flur 8,

                               Maßstab: 1:1.000

Quelle:                                    Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen

                                               Vermessungs- und Katasterverwaltung,

                                                ©GeoBasis-DE/LGLN (2024)

Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen, Regionaldirektion

Sulingen-Verden, Katasteramt Syke

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die

städtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig

nach (Stand vom 23.08.2024). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der

baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden

Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Syke, den 30.04.2025         L. S.                          …………………………………………...........

                                                                                 Unterschrift

Planverfasser

Der Entwurf des Bebauungsplans wurde ausgearbeitet von:

Cappel + Kranzhoff, Stadtentwicklung und Planung GmbH

Palmaille 96, 22767 Hamburg, Tel 040 380375670, mail@ck-stadtplanung.de

Hamburg, den 24.04.2025          ………………………………………..............

        (Planverfasser/in)
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Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 21.11.2017
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Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung ©  2023

Art der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet (WA) (9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §

4 BauNVO, vgl. textliche Festsetzungen)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Verkehrsflächen

Straßenverkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung: Privatweg (§ 9

Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (§ 9

Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Parkanlage

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Öffentliche Grünfläche

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des

Bebauungsplans 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von

Baugebieten, oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung

innerhalb eines Baugebiets (z.B. § 16 Abs. 5 BauNVO)

Planrechtliche Festsetzungen

Baugrenze (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO), vgl. textl.

Festsetzungen

Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß (§ 9 Abs. 1 Nr.

1 BauGB, §§ 16 u. 19 BauNVO)

0,4

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß (§ 9 Abs. 1 Nr. 1

BauGB, §§ 16 u. 20 BauNVO)

I

offene Bauweise, (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)

abweichende Bauweise, (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)a

o

Urbanes Gebiet (MU) (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 6a

BauNVO, vgl. textliche Festsetzungen)

Grünflächen

Nutzungsschablone, vgl. textl. Festsetzungen:

Grundflächenzahl GRZ

Art der baulichen Nutzung Vollgeschosse

Höhe baulicher Anlagen

zulässige Bauweise

GH

maximal zulässige Gebäudehöhe (GH) in Metern über

Bezugspunkt (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 u. 18

BauNVO, vgl. textliche Festsetzungen)

Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur

Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 und Abs. 4 BauGB)

Erhaltung von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Baulinie (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO), vgl. textl.

Festsetzungen

Kennzeichnungen ohne Normcharakter

75

24

vorhandene Grundstücksgrenzen

Flurstücksnummern, z.B. 75/24

Bestandsgebäude mit Nebengebäuden

Bemaßung in Metern, z.B. 3

3

0

3

3

Bereich ohne Ein- und Ausfahrten (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und

Abs. 6 BauGB)

Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen

des öffentlichen und privaten Bereichs, Flächen für den Gemeinbedarf, Flächen

für Sport- und Spielanlagen  (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4 BauGB)

Flächen für den Gemeinbedarf

(§ 5 Abs. 2 Nr.2 und Abs. 4  BauGB)

Fläche für den Gemeinbedarf - Kirchen und kirchlichen Zwecken

dienende Gebäude und Einrichtungen

(§ 5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung der für bauliche Nutzungen vorgesehenen Flächen,

deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind

(§ 5 Abs. 3 Nr. 3 und Abs. 4 BauGB)

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung ©  2024

Anpflanzung von Bäume (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Umgrenzung von Flächen zur Bindung für Bepflanzungen und für die

Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§

9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern

und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Private Grünfläche

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Hinweise

1. Einfriedungen

1.1.In den Urbanen Gebieten sind Einfriedungen straßenseitig als lebende Hecken mit

einer Mindestbreite von 0,8 m, einer Maximalhöhe von 0,8 m zulässig. Grundstückseitig

hinter den Hecken können Draht- und Metallgitterzäune in maximal gleicher Höhe

errichtet werden. Plastik- und Flechtzäune sind unzulässig.

1.2.In den Urbanen Gebieten sind Einfriedungen zu Nachbargrundstücken und zu

öffentlichen Grünflächen als lebende Hecken mit einer Mindestbreite von 0,8 m, einer

Mindesthöhe von 1,2 m und einer Maximalhöhe von 2 m zulässig. Grundstückseitig

hinter den Hecken können Draht- und Metallgitterzäune in maximal gleicher Höhe

errichtet werden. Plastik- und Flechtzäune sind unzulässig.

1.3.Auf den Baugrundstücken der Allgemeinen Wohngebiete WA1 und WA2 sind

Einfriedungen zu den Fahrwegen der inneren Quartierserschließung und zu den

öffentlichen Verkehrsflächen von den Grundstückseigentümerinnen und

Grundstückseigentümern anzulegen. Diese sind als lebende Hecken mit einer

Mindestbreite von 0,8 m und einer Maximalhöhe von 0,8 m anzulegen. Grundstückseitig

hinter den Hecken können Draht- und Metallgitterzäune in maximal gleicher Höhe

errichtet werden. Plastik- und Flechtzäune sind unzulässig.

1.4.Auf den Baugrundstücken der Allgemeinen Wohngebiete WA1 und WA2 sind

Einfriedungen zu Nachbargrundstücken und zu öffentlichen Grünflächen von den

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümern anzulegen. Diese sind als

lebende Hecken mit einer Mindestbreite von 0,8 m, einer Mindesthöhe von 1,2 m und

einer Maximalhöhe von 2 m anzulegen. Grundstückseitig hinter den Hecken können

Draht- und Metallgitterzäune in maximal gleicher Höhe errichtet werden. Plastik- und

Flechtzäune sind unzulässig.

2. Dachgestaltung

Für die Hauptgebäude im Plangebiet sind ausschließlich symmetrisch geneigte Dächer

(Sattel-, Walm- und Krüppelwalm- sowie Zeltdächer) zulässig.

3. Werbeanlagen

Im gesamten Plangebiet sind Werbeanlagen nur an der Stätte der eigenen Leistung als

Flachwerbeanlagen zulässig. Großwerbetafeln, Fahnenmasten sowie Werbeanlagen

über der jeweiligen Gebäudehöhe sind unzulässig. Alle Werbeanlagen sind blendfrei

auszuführen. Ausnahmsweise können Schilder zugelassen werden, die Inhaber und Art

der gewerblichen Betriebe kennzeichnen und auf einer Tafel (Hinweisschild)

zusammengefasst sind.

4. Standplätze der Abfallbehälter, sonstige technische Anlagen (§84 Abs. 3 Nr. 5

NBauO)

Im gesamten Plangebiet ist die Aufbewahrung der Müllbehälter oder die Errichtung

sonstiger technischer Anlagen (z.B. Wärmepumpen, Klimaaggregate) in die

Hauptgebäude oder Nebenanlagen baulich zu integrieren oder mit einem Sichtschutz

zu umgeben.

5. Begrünung der nicht überbauten Grundstücksflächen (§ 84 Abs. 3 Nr. 6 i.V.m. § 9

Abs. 2 NBauO)

Im gesamten Plangebiet sind aus ökologischen Gründen die nicht überbauten

Grundstücksflächen, soweit sie nicht für eine andere zulässige Nutzung erforderlich

sind, zu begrünen und gärtnerisch zu gestalten. Kies- oder Schotterschüttungen und

vergleichbare Ausführungen, die nicht zur Befestigung der Zufahrten und Zuwegungen

dienen, sind unzulässig.

6. Ordnungswidrigkeiten (§80 Abs. 5 NBauO)

Ordnungswidrig handelt, wer als Bauherr, Entwurfsverfasser oder Unternehmer

vorsätzlich oder fahrlässig eine Baumaßnahme durchführt oder durchführen lässt, die

gegen die vorgenannten örtlichen Bauvorschriften verstößt (§ 80 Abs. 1 bis 4 NBauO).

Zuwiderhandlungen gegen die örtlichen Bauvorschriften können mit einer Geldbuße

geahndet werden.

 
ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

(§ 84 Abs. 3 NBauO)

Straßenverkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Privatweg

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Ver- und

Entsorgungsträger, der Anlieger und der Allgemeinheit zu belastende

Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)
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